
geordneten, in den Ausschüssen auf Verlangen der Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder, wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

§ 7

(1) Alle in nichtöffentlicher Sitzung behandelten Gegenstände sind 
auch während der weiteren Beratung in der Volkskammer und in 
den Ausschüssen gegenüber jedermann, außer gegenüber den Ab
geordneten, den Mitgliedern des Staatsrates und des Ministerrates, 
geheim zu halten.
(2) Die Veröffentlichung einer Dokumentation über einen nicht 
öffentlich behandelten Gegenstand kann mit Zweidrittelmehrheit 
beschlossen werden.

§ 8

(1) Vorlagen und Anträge können von Fraktionen und Ausschüssen 
der Volkskammer, von mindestens 15 Abgeordneten, vom Staatsrat 
sowie vom Ministerrat eingebracht werden.
(2) Die Volkskammerfraktionen der in der Nationalen Front zu
sammenarbeitenden Parteien und Massenorganisationen sind be
rechtigt, gemeinsame Vorlagen, Anfragen sowie Anträge auch im 
Namen der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 
einzubringen.

(3) Die Antragsteller haben das Recht, ihre Vorlagen oder ihre An
träge in einer Plenarsitzung zu begründen.
(4) Anträge können auf Beschluß der Mehrheit der anwesenden 
Abgeordneten der Volkskammer als dringlich erklärt und nach
träglich auf die Tagesordnung gesetzt werden.

(5) Jede Vorlage und jeder Antrag kann bis zum Schluß der Lesung 
zurückgezogen werden.

(6) Vorlagen, Anfragen oder Anträge, mit Ausnahme derjenigen 
zur Geschäftsordnung, müssen schriftlich eingereicht werden.

§ 9
(1) Über Vorlagen, Anträge und Anfragen wird ein Verzeichnis 
geführt.
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